
512 Gesetzblatt Nr. 66 — Ausgabetag: 6. Juni 1951

(2) Die Kosten der Warenbewegung können bei 
der Bildung der Abgabepreise neben den im § 9 ge
nannten Handelsaufschlägen in der nachweislich 
entstandenen, preisrechtlich zulässigen Flöhe in An
satz gebracht werden, soweit nicht in weiteren'Vor- 
schriften dieser Preisverordnung eine anderweitige 
Begrenzung bestimmt ist.

§ 12
(1) Kosten der Beförderung der Ware durch Trans

portmittel sind die reinen Frachtkosten, die bei 
Bahn- oder Schiffsverladung vom Verladeort bis zur j 
Empfangsstation, beim Transport mit Lkw. oder 
Fuhrwerk bis zum Lager oder bis „frei Haus“ ent
stehen, und das Rollgeld, das für das Verbringen der 
Ware von der Station bis zum Lager oder bis „frei 
Haus“ berechnet wird.

(2) Die Kosten der Beförderung dürfen nach Maß
gabe der Bestimmungen preisrechtlich genehmigter 
Fracht- und Güterbeförderungstarife auf der Han
delsstufe bei Bildung der Abgabepreise neben den 
im § 9 bestimmten Handelsaufschlägen in Ansatz ge
bracht werden, auf der diese Kosten nach den Lie
ferbedingungen zu tragen sind.

§ 13
(1) Kosten der Verpackung sind die reinen Mate

rialkosten für „verlorene Verpackungsgefäße“, für 
Verschalungsmaterial einschh des zum Wärme- oder 
Kälteschutz verwendeten Materials. Werden diese 
Kosten neben den im § 9 bestimmten Handelsauf
schlägen in Ansatz gebracht, so gilt die Verpackung 
zu den preisreehtlieh zulässigen Preisen als nrtver- 
kauft.

(2) Kosten der Verpackung sind ferner die Ent
gelte für die Bereitstellung von Dauerverpackungs
gefäßen aller Art und für ihre Abnutzung. Die Ent
gelte dürfen bei Spankörben, soweit sie als Dauer
verpackungsgefäße verwendet werden, 1,— DM, bei 
allen sonstigen Dauerverpackungsgefäßen —,80 DM 
je 100 kg, 200 Stück oder 200 Bund Ware nicht über
schreiten. Sie dürfen in dieser Höhe auch dann nur 
einmal für eine Warensendung in Ansatz gebracht 
werden, wenn die Dauerverpackungsgefäße über 
alle Handelsstufen bis zum Einzelhandelsgeschäft in 
Verwendung bleiben. Werden Dauerverpackungs
gefäße erst auf einer dem Versandhandel folgenden 
Handelsstufe bereitgestellt, sind die Entgelte ent
sprechend zu ermäßigen. Werden diese Entgelte 
neben den im § 9 bestimmten Handelsaufschlägen 
in Ansatz gebracht, gelten die Dauerverpackungs
gefäße nicht als mitverkauft.

(3) Nicht mitverkaufte Verpackungsgefäße sind 
vom Empfänger der Ware unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Empfang an 
den Absender der Ware frachtfrei zurückzugeben. |

Zur Sicherung der Rückgabe kann der Absender
20 Tage nach der Absendung der Ware dem Emp
fänger den doppelten Betrag des Neuwertes des 
Verpackungsgefäßes als Vertragsstrafe berechnen.

§ 14
(1) Die Kosten des Umpackens der Ware sind alle 

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem 
Auspacken verderbgefährdeter Ware aus ihrem Ver
packungsgefäß und dem Einpacken in ein anderes 
Verpackungsgefäß entstehen. Dieses Verpackungs
gefäß muß von der gleichen Art wie das bis zum 
Umpacken verwendete Verpackungsgefäß sein.

(2) Die Kosten des Umpackens dürfen in der tat
sächlich entstandenen, preisrechtlich zulässigen 
Höhe, jedoch nicht über einen Betrag von 1,20 DM 
je 100 kg umgepackter Ware hinaus, neben den im 
§ 9 bestimmten Handelsaufschlägen in Ansatz ge
bracht werden.

(3) Obst der Güteklasse I A darf nicht umgepackt 
werden, sondern ist aus oder in der Originalver
packung an den Verbraucher zu verkaufen. Weisen 
einzelne Früchte Anzeichen des Verderbs auf, sind 
sie aus der Originalverpackung zu entfernen.

§ 15
(1) Kosten der Lagerung der Ware sind alle Auf

wendungen, die im Zusammenhang mit der Lage
rung entstehen, insbesondere die Kosten des Ver
bringens der Ware vom Geschäftsraum zum Lager, 
die Kosten des Einlagerns, Lagerkosten, Lagermiete, 
die Kosten der Warenbehandlung, die Kosten der 
technischen A.nlagen (Kühlung, Durchlüftung), die 
Kosten des Auslagerns, Zinsen, Risiko. Versicherungs
kosten.

(2) Kosten der Lagerung der Ware sind auch alle 
Aufwendungen, die infolge von Schwund und Ver
derb während der Lagerung der Ware entstehen.

(3) Soweit mit fortschreitender Jahreszeit anstei
gende Erzeugerpreise in den Anlagen 1 und 2 fest
gesetzt sind, sind damit die Lagerkosten abgegolten.

(4) Soweit ansteigende Erzeugerpreise nicht fest
gesetzt sind, sind die Kosten der Lagerung durch die 
in den Anlagen 1 und 2 für die betreffenden Er
zeugnisse festgesetzten Lagerkosten abgegolten.

(5) Die im Abs. 1 und Abs. 2 genannten Kosten der 
Lagerung dürfen nur nach Maßgabe der vom Mini
sterium der Finanzen der Deutschen Demokrati
schen Republik im Benehmen mit dem Staatssekre
tariat für Erfassung und Aufkauf landwirtschaft
licher Erzeugnisse für die einzelnen Arten und 
Sorten zu treffenden Regelungen neben den im g 9 
bestimmten Handelsaufschlägen in Ansatz gebracht

| werden.


